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Bekanntmachung der Neufassung 
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) 

Vom 6. Dezember 1960 

Auf Grund des Artikels 7 der Verordnung zur Änderung von Vor­
schrillen des SLrnßcnverkchrsrecbts vom 7. Juli 1960 (Bundesgesetzbl. I 
S. 485) wird nachstehend der Wortlaut der Straßenverkehrs-Zulassungs­
Ordnung (StVZO) in der ab 1. August 1960 geltenden Fassung bekannt­
gegeben, wie sie sid1 aus der oben angerührten Änderungsvcrordnung, 
der ßekannlm3chung vom 29. März 1956 (Bundesgeselzbl. I S. 271, 510) 
und den Änderungsverordnungen vom 1G. Oktober 1956 (Bundesgesetzbl. I 
S. 814), vom 21. Februar 1957 (BundesgesetzbL I S. 35) und vom 25. Juli 
1957 (ßundesgeselzbl. I S 777) ergibt. 

Die Redllsvorschrirten sind auf Grund der §§ 6 und 27 des Slraßen­
verkeh rsgeselzes erlassen worden. 

Bonn, den 6. Dezember 1960 

Der Bu nd esm in ister für Ve r k e hr 
Se e bohm 
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gcsdlaltct ~ein, d<16 sie nur zusammen mit der 
Sthluß- und Kenmwidwnbclcudtlung brennen kön­
nen, wenn !>ie nidll tur Abgabe von Leudttzeidten 
(§ 12 dür Straßenverkehrs-Ordnung) verwendet 
werden. 

(5} In den luu.hlen dürfen nur die nach ihrer 
Bauart tl.tfur bPstimmten GlühlcJmpen verwendet 
werden. 

§ 50 

Sdtelnwerfer filr Fern- und J\.bbleodlldll 

(I) Für die Beleudtlung der Fahrbahn darf nur 
weißes oder sdtwadlgülbes lidll verwendet werden. 

(2) K~aft fahrzeuge müssen mit zwei gleichfarbig 
und gletdlslark nadt vorn wirkenden Scheinwerfern 
ausgerüstet SE>in, Krafträder - auch mit Beiwagen 
- mit einem Scheinwerfer. An mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen, deren Breite 1000 mm nicht über­
steigt, sowie an KrankcnfcJhrslühlcn und an Fahr­
zeugen, die die BaumPrkmale von Krankenfahr­
stühlen haben, deren Gesd1windigkeit aber 30 kmlh 
übersteigt, genügt ein Scheinwerfer. Bei Kraftfahr­
zeugen mit einer durdt die Bauart bestimmten 
Ilöchstgeschwindigkeit von nidtt mehr als 8 km/h 
genügen Leuchten ohne Scheinwerferwirkung. Bei 
einachsigen Zug- oder J\rheitsmasdtinen, die von 
Fußgängern an Holmen geführt werden, ist vom 
llereinbredlPII der Dunkelheit an, oder wenn die 
Witterung cs erfordert, eine Leudllc ohne Schein­
werferwirkung für weißes oder schwachgelbes Licht 
auf der linken Seite so anzubringen oder von I land 
so milzurühren, daß ihr Lidlt entgegenkommenden 
und überholenden Verkehrsteilnehmern gut sidll­
bar ist. Scheinwerfer für asymmetrisches Abblend­
liebt sind nur <ln mehrspurigen Kraftfahrzeugen 
zulcissig. 

(3) Die untere Spiegelkante von Scheinwerfern 
darf nidtl höher als 1000 mm, bei Zugmaschinen in 
land- oder forstwirtschalllichen Belrieben nicht 
höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Dies 
gilt nidtl für Fahrzeuge des Straßendienstes der 
öffentlichen Verwaltungen sowie für selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen, deron Bauart das vorsdlrifts­
ffidßige Anbringen der Scheinwerfer nicht zuläßt 
und derE-n durch die Bauart bestimmte Hödlsl­
gcsdlwindigkeit nidtl mehr als 20 kmlb beträgt. 
Scheinwerfer müssen an den Fahrzeugen einstell­
bnr und so befestigt sein, daß eine unbeabsichtigte 
Verstellung nidlt eintreten kann. 

(4) Für das Fernlicht und für das Abblendlicht 
dürfen bcc;ondere Stileinwerfer vorhanden sein; sie 
dürfen so gesdtaltet sein, daß bei Fernlid1t die 
Abblendsd1einwerfer mitbrennen. 

(5) Die Sdleinwerfer müssen bei Dunkelheit die 
Fahrbahn so beleudlten (Fernlicht), daß die Beleuch­
tungsstärke in einer Entrprnung von 100m in der 
Ltingsad1sc des Fahrzeuus in llöhc der Sdtein­
werfermitten mindestens beträgt 

I. 0,25 Lux bei Krafträdern mit einem Hub­
raum von nidtt mehr als 100 cm3, 

2. 0,50 Lux bei Krafträdern mit einem Hub­
raum über 100 C'm~. 

3. 1,00 Lux bei anderen Kraftfahrzeugen. 

Die Einschaltung des Fernlidlts muß durch eine blau 
leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers 
angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschi­
nen mit offenem Führersitz kann die Einsmallung 
des Fernlichts durch die Stellung des Stilalthebels 
angezeigt werden. Kraftfahrzeuge mit einer durdl 
d~e Bauart bestimmten Höchstgesdlwindigkeit von 
ntdll mehr als 30 kmlb brauchen nur mit Sdlein­
werfern ausgerüstet zu sein, die den Vorschriften 
des Absatzes 6 Sätze 2 und 3 entsprechen. 

(6} Paarweise verwendete Scheinwerfer für Fern­
und Abblendlicht müssen so eingerichtet sein, daß 
sie nur gleidlZeitig und gleichmäßig abgeblendet 
werden können. Die Blendung gilt a ls behoben 
(Abblendlicht), wenn die Beleud1tungsstärke in 
einer Entfernung von 25 m vor jedem einzelnen 
Scheinwerfer auf einer Ebene senkredlt zur Fahr­
bahn in Höhe der Sdleinwerfermitte und darüber 
nidl.t mehr als 1 Lux beträgt. Liegt die untere 
Spiegelkante der Scheinwerfer (Absatz 3 Satz I) 
höher als 1000 mm, so darf die Beleuchtungsstärke 
unter den gleid1en Bedingungen oberhalb einer 
Höh e von 1000 mm I Lux nicht übersteigen. Bei den 
an selbstfahrenden Arbeitsmasdlinen angebrachten 
Scheinwerfern, deren Anbringungshöhe 1200 mm 
übersteigt, darf die Hell-Dunkel-Grenze 15m vor 
dem Scheinwerfer nru h alb so hoch liegen wie die 
Sdleinwerfermille. Bei Sdleinwerfern für asym­
metrisdtcs Abblendlicht darf die 1 l ux-Grenze von 
dem der Sdleinwerfermitte entsprechenden Punkt 
unter einem Winkel von 15 ° nach redlts ansteigen. 
Die Scheinwerfer müssen die Fahrbahn so beleuch­
ten, daß die Beleuchtungsstärke in einer Entfer­
nung von 25 m vor den Stileinwerfern senkramt 
zum auffallenden Lidlt in 150 mm Höhe über der 
Fahrbahn mindestens die in Absatz 5 angegebenen 
W erte erreidlt. 

(7) Die Beleudllungsstärkc ist bei stehendem 
Motor, vollgeladener Batterie und bei richtig ein­
geslelllen Sd1einwerfern zu messen. 

(8} Kraftfahrzeuge müssen so besdlaffen sein, daß 
sich die Neigung des Abblendlidl tbündels in 10 m 
Entfernung audl im ungünstigsten Belastungs­
zustand des Fahrzeugs um hödlstens 200 mm ver­
ändern kann. 

§ 5 1 

Begre nzungsleudtten, Parkleuchten 

(I) Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder 
ohne Beiwagen und Krallfahrzeuge mit e iner Breite 
von weniger aJs 1000 mm - müssen zur KennUidl­
madtung ihrer seitlidlen Begrenzung nad1 vorn mit 
zwei Begrenzungsleuchten ausgerüstet sein, bei 
denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfl ädle nicht 
mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahr­
zeugumrisses entfernt sein darf. Zulässig sind zwei 
zusd.tzlidle Begrenzungsleudllen, die BestandleU 
der Scheinwerfer sein müssen. Beträgt der Abstand 
des äußeren Randes der Lidltaustrittsflädle der 
Scheinwerfer von den breitesten Stellen des Fahr­
zeugumrisses n icht mehr als 400 mm, so genügen in 
di·e Scheinwerfer eingebaute Begrenzungsleuchten. 
Das Lidlt der Begrenzungsleudlten muß weiß oder 
scbwadlgelb sein; es darf nicht blenden. Die Be­
grenzungsleudlten müssen auch bei Fernlidlt und 
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Abblendlidll ständig leudtten. Bei Krallrädern mit 
Beiwagen muß eine Bcgrenzung~leuchle auf der 
äußeren Seite des Beiwagens angebracht sein. Kraft­
räder ohne Beiwagrn dürfen im Scheinwerfer eine 
Leuchte nad1 Art der Bogrenzungsleudlten führen; 
Sal.l 5 ist nitht anzuwenden. An Elektrokarren sind 
Begrenzungsleudllen nicht erforderlich, wenn der 
Abstand des <iußeren Randes der Licbtaustrittsßäcbe 
der Sdteinwerler von den bt eilestcn Stellen des 
Fahrzeugumrisses nidll mehr cJ!<; 400 mm bcträ!Jl; 
dasselbe gilt für einild1sigc Zug- oder Arbeits­
maschinen, wenn sie von Fußgängern an Holmen 
geführt we1den oder ihre durch die Bauart be­
stimmte Höchstgesdtwindigkeit 30 km/h nicht über­
steigt. 

(2) Die seitliche Begrenzung von Anhängern, die 
mehr als 400 mm übN rlcn .iullcren Rand der Lichl­
austrittsßi\che der Bc-grcnzung~leudlten des vorde­
ren Fahrzeugs hinausragen, muß nach Absatz I 
kenntlidt gemacht werden. 

(3) An Personenkraftwagen ohne Anhänger und 
an anderen Krartrahr7<'ugen, dC'rcn Länge 6 m und 
deren Breite 2 m nidtt übers teigen, genügen zur 
Kenntlichmadwng der scillidiCn Begrenzung beim 
Parken innNhalb gcs<.hlosscn<>r Ortscharten an der 
dem Verkehr zugcw.:tndten foahrzcugseitc 

I. eine Leuchte (Parkleuchte), die nach vorn 
weißes und nach ldnlcn rotes Lid1l zeigt 
und mindc>stens 600 mm (unterer Rand der 
Lichtauslritlsßädle) und höchstens 1550 mm 
(oberer Rand der Lidttaustrittsßächc) über 
der Fahrbahn angebracht sein muß, oder 

2. eine mit der Schlußlcuchte in einem Gerät 
vereinigte Parkleuchte für rotes Lidlt und 
eine mit der Begrenzungsleuchte in einem 
Gerät vereinigte Parkleurote für wcißes 
Licht oder 

3. eine Schlußleuchte und eine Begrenzungs­
leuchte. 

(4) Die Längsseiten von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern dürfen durch weiße rüde­
strahlende Mittel kenntlich gemacht werden. 

(5) An Fahrzeugen des Straßenwinterdienstes 
der öffentlichen Verwaltungen können statt Be­
grenzungsleuchten rote, von besonderen Sdlein­
werfern angestrahlte Warnnaggen verwendet wer­
den. Die Warnflaggen müssen mindestens 500 mm 
X 500 mm groß sein; sje dürfen oben und unten 
einen weißen Querstrich tragen. Die besonderen 
Scheinwerfer dürfen nicht blenden. 

§ 52 
Zusätzliche SdiCinwerfer und Leuchten 

(1) Außer den in § 50 vorgcsduiebenen Schein­
werfern können zur ßelcudllung der Fahrbahn ein 
oder zwei Nebclsdteinwerfcr mit we•ißem oder 
schwadlgelbem Lid1L verweudl't werden (§ 33 der 
Straßenverkehrs-Ordnung). Sic dürfen nidtl höher 
als die in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfer an­
gebracht sein. Die fi r leudttungsstärke jedes Nebel­
scheinwertcrs darf bei einer Entfernung von 25 m 
se:tkrPchl zur Fah rb.thn in Jlöhc der Mitte de r Licht­
austritt~fl<idte und darüber höchstens 1 Lux betra-

2 

gen. Nebelscheinwerfer müssen an den Fahrzeugen 
einstellbar und so befe~tigt sein, daß eine unbe­
absidltigte Verstellung nicht eintreten kann. 

(2) Suchsdteinwerfer und Rückfahrscheinwerfer 
fallen nicht unter die Vorschriften des Absatzes 1. 
Ein Suchscheinwerfer für eine Leistungsaufnahme 
von höchstens 35 W mit weißem oder schwachgel­
bem Licht ist zulässig; er darf nur zugleicL lflil dem 
Sc:hlußlicht und der Beleuchtung des hinteren Kenn­
zeichens einschaltbar sein. Ein oder zwei Rückfahr­
scheinwerfer für weißes oder schwachgelb<!S Licht 
sind zulässig, wenn sie so geneigt sind, daß sie die 
Fahrbahn auf hödlstens 10m hinter dem Fahrzeug 
beleuchten. Rückfahrscheinwerfer müssen so ge­
sdlaltet sein, daß sie bei Vorwärtsfahrt oder nadl 
Abziehen des Sdlalterschlüssels nicht brennen 
können. Als Rückfahrscheinwerfer gelten Leuchten 
zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten hinter land­
oder forstwirtschaftliehen Zugmaschinen nicht; sie 
dürfen jedodl an solchen Zugmaschinen angebracht 
sein. 

(3) Mit einer oder zwei Kennleuchten für blaues 
Blinklicht (Rundumlicht) dürfen ausgerüstet sein 

1. Kraftfahrzeuge, die dem Vollzugsdienst 
der Polizei, der MUitärpolizei, des Bundes­
grenzschutzes, des Zollgrenzdienstes oder 
der Zollfahndung dienen, insbesondere 
Kommando-, Streifen-, Mannsdtaflslrans­
port-, Verkehrsunfall-, Mordkommissions­
fahrzeuge, 

2. Lösd1- und Sonderkraftfahrzeuge aller 
Feuerwehren und Kommando-Kraftfahr­
zeuge der Berufsfeuerwehren, 

3. Einsatz- und Kommando-Krartfahrzeuge des 
Technischen Hilfswerks und des Luftschutz­
hilfsdienstes, 

4. Kraftfahrzeuge, die nach dem Kraftfahrzeug­
schein als Unfallhilfswagen öffentlicher 
Verkehrsbetriebe anerkannt sind, 

5. Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart zur 
Beförderung von kranken oder verletzten 
Personen geeignet sind, von jedermann be­
nutzt werden können und nach dem Kraft­
fahrzeugschein als Krankenwagen aner­
kannt sind. 

(4) Mit einer oder zwei Kennleuchten für gelbes 
Blinklidll (Rundumlicht) dürfen ausgerüstet sein 

1. Kraftfahrzeuge des Straßendienstes der 
öffentlichen Verwaltungen, 

2. Weichenreinigungswagen, Kurvensdunier­
w<lgen und Turmwagen für Oberleilungen 
der Straßenbahnen und der Oberleitungs­
omnibusse, 

3. Absd1leppwagen, 
4. Fahrzeuge mit einer Breite von mehr als 

2,50 m, sofern die genehmigende Behörde 
die Führung der Kennleudllen vorgeschrie­
ben hat. 

§ 53 

Sd1lußleucblen, ßrcmsteuchten, Rückstrallter 

(I) Kraftfahrzeuge müssen nadl hinten mit zwei 
ausreichend wirkenden Sc:hlußleuchten für rotes 
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Lid1t ausgerüstet sein, deren Lichtaustr ittsflächen 
wcnig !> tens 400 mm (unterer Rand) bis hödlstens 
1550 mm (oberer Rand) über der Fahrbahn liegen 
müssen. Kraftomnibusse dürfen mit zwei zusiitzli· 
dlcn, höher als 1550 mm über der Fahrbahn ange· 
brodllen Sdl.lullleuchtcn ausgerüstet sei n. Die Schluß­
leudll(m müssen mög lirnst weit vonei nander ange· 
brildlt, de r äuße re Ra nd ihrer Lichtaustrittsfläche 
darf nidlt mehr ttls 400 mm von der breitesten 
Stelle des Fahrteugumrisses entlernt sein. Elek· 
tnsdH~ Sdllußleuchtcn dürfen an einer gemeinsamen 
Sid1eru ng nur angesd1lossen sein, wenn die Wirk· 
samkeil der Schlußlcud1ten vom Führersitz aus 
Überwucht we rden kann. Kraftrüder ohne Beiwagen 
brauchen nur mit einer Sdl.lußleuchte ausgerüstet 
zu sein. An Fahrzeugen des Straßendienstes der 
öffentli d1en Verwaltungen darf die Lichtaustritts· 
fliid1e der Schlußleuchten höher als 1550 mm über 
der rahrbahn liegen. 

(2) Kraftfahrzeuge müssen mit zwei Bremsleudl.· 
ten für rotes oder gelbes Licht ausgerüstet sein. die 
nach rüdtwärts die Betätigung der Betriebsbremse, 
bei Fahrteugen nadl § 41 Abs. 7 der mechanisdlen 
Bremse, anzeigen und auch bei Tage deullidl auf· 
leuchten. Dies gilt nicht fü1 Kraflr<.ider mit oder 
ohne Beiwagen sowie für Kraftfahrzeuge mit einer 
durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit 
von nicht mehr als 20 kmlb und für Krankenfahr· 
s tühlc; an diesen Fohrzeugon vorhandene Brems· 
leuch ten müssen d(m Vorsduiflen dieses Absatzes 
en tspred1cn, jedoch is t bei Kralt r<idern ohne Bol­
wagen nur e ine Brcmsleudlte zulf.t ssig. Bremsleuch· 
len lür rotes Lidll, die in der Nähe der Sdlluß· 
leuchten angebrat ht oder damit zusammengebaut 
sind. müssen s tiirkcr als d iese leuchten. Brems­
leudllen dürfen höd1slens 300 mm (unterer Rand 
der Lichta ustrills fl üd1C) oberhalb der Höhe de r 
Schlußleudllen (oberer Rand der Lichtaustritts­
fliidte) und höd1stens 1550 mm (oberer Rand der 
Lichtaustrittsfl~iche) über der Fahrbahn a ngebracht 
sein ; die Bremsleueilte n von Fahrzeugeu des Stra­
ßendienstes der öfren llichen Ve rwaltungen dürfen 
höher als 1550 mm üher der Fahrbahn liegen. 
Werden an Mehrspurfahrzeugen Bremsleudlten ver· 
wendet, die mit ßlinklcudlten in einem Gerät ver· 
einigt sind, genüg t es, wenn bei gleidlzeiligem 
Bremsen und Einschallen einer Blinkleuchte nur 
e ine der beiden Bremsleudllen brennt. 

(3) Beim Mitführen von Anhangern müssen die 
Sdl.luß- und ßremc;leudtten, sowei t sie für das zie­
hende Kraflfah r.teug vorgeschrieben sind, aud1 am 
Ende des Zuaes angc-brad1t sein: jedoch müssen 
mehrspurige Anh~inger mit Sdtlußlcmchlen ausge· 
rüstet sein, wie sie für mehrspmige Kra ftfahrzeuge 
vorgeschrieben sind. Die Vorschrifte n de r Absätze 1 
und 2 sind enlspredlend anzuwenden. 

(<; Kraftfahr'leuge müssen an der Rückseite mit 
zwei rote-n Rückstrahlern ausgerüstet sein. Die wirk· 
same Fliidte jede~ Rückstrahlc rs muß mindestens 
20 cm~ betr<:~gen . Anh;inger müssen mit zwei drei· 
eckigen roten Rückstrohlern ausgerüstet sein: die 
Seilenl<inge sold1er Rüdtstrahler muß mindestens 
ISO mm betrugen, die Spitze des Dreiecks muß nach 
oben 7ei!JC'n. Rüdtstrahler dürfe n nicht mehr als 

400 mm (äußerer Rand) von der breitesten Stelle des 
Fahrzeugumrisses entfernt und höchstens 700 mm 
(unterer Rand) über der Fahrbahn angebracht sein. 
Krafträder ohne Beiwagen braudien nur mit einem 
Rückstrahler ausgerüstet zu sein. An den hinter 
Kraftfahrzeugen mitgeführten Schneeräumgeräten 
mit e iner Breite von mehr als 3m muß in der Mille 
zwisdl.en den beiden anderen Rückstrahlern ein zu· 
sätzlicher d reiedtiger Rückstrahler angebracht sein. 
Dreieckige Rückstrahle r sind an Kraftfahrze ugen 
nidtt zulässig. 

(5) Sdtlußleuchten, Bremsleudtten und Rückstrah­
ler müssen möglidl.st am äußersten Ende des Fahr· 
zeugs angobradlt se in. Ist dies wegen der Bauart 
des Fahrzeugs nicht möglich, und beträgt der Ab· 
stand des äuße rsten Endes des Fahrzeugs von den zur 
Längsadtse des Fah rzeugs senkrecht liegenden Ebe· 
neo, .an denen sidl. die Schlußleudlten oder die Rück· 
strahler befinden , mehr als 1000 mm, so muß je eine 
der genannten Einridltungen zusätzlich möglichst 
weil hinten und möglidlsl in der nadt den Ab· 
sätzen t. 2 und 4 vorgeschriebenen Höhe etwa in 
der Mittellinie der Fahrzeugspur angebracht sein. 
Nadl hinten hinausragende fahrbare Anhängele i­
tern, Förderbänder und Kräne sind außerdem am 
Tage wie eine Ladung nadt § 19 Abs. 3 der Straßen­
verke hrs-Ordnung kennllidt zu machen. 

(6) Die Absütze I und 2 gelten nicht fü r einadlsige 
Zug- ode r Arbeitsmasdlinen. Sind einachsige Zug­
oder Arbeitsmaschinen mit einem Anhünger ver­
bunden, so müssen - abgesehen von den Fällen 
des Absatzes 7 - an der Rückseile des Anhängers 
die lür Kraftfahrzeuge vorgesdl.riebenen Sdlluß­
leuchten angebradlt sein. An einspurigen Anhängern 
hinter einad1sigen Zug- oder Arbeitsmasdlincn und 
hinter Krollrädern - auch mit Beiwagen - genü­
gen für die rückwärtige Sidlerung eine Sdllußleudl.le 
und ein dreieckiger Rückstrahler. 

(7) § 24 der Straßenverkehrs-Ordnung gilt ent· 
spredlend für die rückwärtige Sidlerung von 

1. land- oder forstwirtsdlafllid1en Arbeilsge­
rälen. die hinter Kraftfahrzeugen mitgeführt 
werden und nur im Fahren eine ihrem 
Zweck entspredlende Arbeit leisten können, 

2. eisenbereiften Anhängern, die nur für land· 
oder forstwirtschaftlidle Zwecke verwendet 
werden. 

§ 53a 

Warnelnridltungen zur Sicherung 
haltender Fahrzeuge 

(I) In oder an Krallfahrzeugen mit einem zuläs· 
sigen Gesamtgewidtt von mehr als 2,5 l müssen 
zwei von der Lichtanlage des Fahrzeugs unabhän­
gige, tragbare Sidlerungsleudtten für gelbes oder 
rotes Dauerlicht oder gelbes Blinklidlt oder zwei 
Fackeln oder diesen ähnliche Beleudttungsei nridt· 
tungc n mit ausre imender Brenndauer oder rück· 
strahlende Wa rneinrichtungen in betriebsbereitem 
Zustand mitgeführt werden, die zu r KennUich­
machung des Fahrzeugs auf. ausreimende Enlfer· 
nung bestimmt sind. 
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(2) An der Rikkscilc von Kraftfahrzeugen und 
Anh .. mgcrn vorlhllH.Icnc n. cm~leudtlcn für gelbes 
Licht (§ 53 Abs. 2) oder ßlinklcudlten für gelbes 
Licht (§54) dürlcn so qcsciwllet sein, daß bei halten­
dem Ft~hrzeu!J abwe<..hselnd an der linken und an 
der rechten Seile <'me der be1den Leuchten aufleueil­
tet (Sprin!Jiicht). Fur d1Psen Zweck dürfen zwei zu­
sätzliche Leuchten für gelbes Lid1t angebracht sein, 
wenn llremslcu<..hten für !JCih!<'s Lidlt oder Blink­
leudllPn Jür !JCihes Licht nidtt vorhanden sind. Es 
muß cj<'w<ihrl<'istct sei n, doß d.ls Sprin!Jlicht w;ihrend 
der Fahrt nid1t einue~dtdllct sein kann. 

§ 54 

Fahrlrldltungsanzelger 

(1) Kraftrahrz<'uge und ihre Anhiinger müssen 
mil Fahrlrichtung~nn:tdgcrn ausgerüstet sein, die 
so anarbrn<.ht und h~''ldtaffnn srin müssen. daß die 
Anzeige der hrnhsichtigtrn Richtungsänderung 
unter allen Beleudttungs- und Betriebsverhaltnissen 
von anclrrr n Verkchrsteilnchm<'rn, für die ihre 
Erkennbnrkeil von Rcclcutung ist, deutlich wahr· 
genommen werden kann. 

(2) Sind Fahrtrirhtungsanz<'iger nicht im Blickfeld 
des Führers an9ebrad1t, !.0 muß ihre Wirksamkeit 
dem Führer sinnf:illig angrzP1gt werden; dies gilt 
nicht für Fahrtridltung1.anzeiger an Krafträdern. 
Fahrtrichtungsanzeiger dürfen die Si cht des Fahr­
zeugführNs n idtt bchind<'rn. 

(3) Als Fahrtridltungsanzt>iger sind zulässig 
I. an dPr Vorder~eile 

Blinkleudlten für gelbes Licht, 
2. an de1 Ril<:ksei te 

a) Blinklcudtten für g<>lbes Lidlt oder 

b) ßlinklr.udlten für rotes Licht, 

3. an den beiden Langsseileu 

a) Blinkleuc:hten für gelbes Lidlt oder 

b) Winker fü1 gelbes Blinklidlt oder 

c) Pendelwinker für gelbes Dauerlidlt. 
(4) Erforderlidt sind 

1. an mehrspurigen K ranrohrzeugen 
paarweise angcbrad1te Blinkleuchten an 
der VoJdcrsellc und an der Rückseite. 
Stall der Blinklrudtten an der Vorderseite 
dürfen Fahrtridttungsanzeiger am vorderen 
Teil der beiden Langsscilen angebradlt 
sein. An Fahrzeugen mit einer Länge von 
nidlt mehr als 4 m und einer Breite von 
nici1t m<'hr als 1,60 m genügen Fahrtridl­
tungsanzciger an den bc~iden Längssei ten. 
An Fahrzeugen, b<'l den<>n der Abstand 
zwisrhPn den einander zugek ehrten äuße­
ren Randern der L•dlt<tustrillsfl;idlen der 
Blinkleudlten an der Vorderseite und an 
der Rü<..kseite nwhr als 6 m betragt, müssen 
zusiHzl i<..he Fahrtrichtungsanzeiger an den 
beiden Lilngsseiten angebracht sein. 

2. a!l KraftrcidNn 

a) paarwrise anneurad!lc Bli~lkleuchten an 
der Vorclc•scite und an der Rü<..kseite. 
Der AIJst..tntl clt:s inncn•n Rdndes der Licht­
austrill!>IIJdw der Ulinklcudllen muß 

.. . '• 

von der durdl die Längsachse des Kraft· 
rades verlaufenden senkrcdltcn Ebene 
bei den an der Rüd<seite angebrachten 
Blinkleuchten mindestens 120 rnm, bei 
den an der Vorderseite angebradlten 
Blinkleuc.hten mindestenc; 170 mm und 
vom Rand der Lidttaustrittsllädle des 
Sdteinwerfers mmdestens 100 mm be­
tragen. 

oder 

b) Blink.lcud1ten an den beiden Längs­
seiten. Der Abstand des inneren Randes 
der Lidltaustritlsflache der Blinkleuchten 
von der durch die Längsachse des Kraft­
rades verlaufenden senkrechten Ebene 
muß mindestens 280 mm betragen. 

Der untere Rand der Lidltaustrillsflädle 
von Btinkleudtten an K rafträdern muß 
mindestens 350 mm über der Fahrbahn lie­
gen. Wird e-in Beiwagen mitgeführt, so 
müssen die für die betreffende Seite vor­
gesehenen Blinkleudlten an der Außen· 
seile des Beiwagens angebrad1t sein. 

3. an Anhängern 
paarweise angebrachte Blinkleuchten an 
der Rückseite. 

(5) Fahrtridltungsanze!ger sind nicht erforderlidl 
an offenen Elektrokarren, einachsi9en Zugmaschi ­
nen, einadtsigen Arbeitsmosdtinen, offenen Kran· 
kenfahrstühlen, Kleinkrafträdern sowie an folgen­
den Arten von Anhängern : 

eisenbereiften Anhängern, die nur für land­
oder forstwirtsdlaftliche Zwecke verwendet 
werden, 

land- oder forstwirtscha[tlidlen Arbeits­
geräten, 

einadlsigen Anhängern hinter Krafträdern. 

(6) Fahrtridltungsan-zciger an Fahrzeugen, für 
die sie nidtt vorgeschri eben sind, müssen den vor· 
stehenden Vorschriften entsprechen. 

§ 54a 

lnnenbeleudttung in Kraftomnibussen 

Kraftomnibusse müssen eine elektrisdle Innen­
beleudttung haben. Durdl die lnnenbeleudltung 
darf die Sidlt des Führers nicht beeinträdltigt 
werden. 

§ 54b 

' .Yhul>lchcre Handlampe 

In Kraftomnibussen muß außer den nadl § 53a 
Abs. I erforderlidlen Warneinridltungen eine von 
der Lichtanlage des Fahrzeugs unabhängige w ind· 
sichere Handlampe mitgeführt werden. 

§ 55 

V orrieblungen fUr SQallzeldlen 

(1) Krafl fahrzPuge müssen eine Vorridltung für 
Sdtallzridlen haben, deren Klang gcf:ihrdete Ver­
kehrsteilnehmer <''lf dc.1s Herannahe :~ eines K raft­
fahrzeugs aufmerk!>llln madlt, ohne sie zu ersdlrtk­
ken und andere mehr a.ls unvermeidbar zu belä­
sti9en . 
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